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An den          9.6.2011 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Kreishaus 
53721 Siegburg 
 

 

Tagesordnungspunkt für die öffentliche Sitzung des Kreistages am 27.6.2011 
hier: Verwendung der Aufsichtsratsvergütung RWE sowie Ergänzung des Haushalts 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Kühn, 

wir beantragen hiermit, den o.g. Tagesordnungspunkt auf die Sitzung des Kreistages am 

27.6.2011 aufzunehmen. 

 

Bereits für die Sitzung des Kreistages vom 1.7.2010 hatten wir den gleichlautenden Antrag 

gestellt, der hier im Tenor zur Information aufgeführt ist: 

 

„Es gab zu unserem Bedauern in den Medien vielfältige kritische Stellungnahmen zu 
Ihrer Berufung in den Aufsichtsrat der RWE, insbesondere zu der Verwendung der 
rund 200.000 € jährlichen Aufwandsentschädigung für dieses Mandat.  
 
Wir begrüßen sehr, dass Sie sich in der Öffentlichkeit eindeutig dazu bekannt 
haben, diese Aufwandsentschädigung in vollem Umfange an die Kreiskasse 
abzuführen. Dies ist nicht selbstverständlich, da Aufwandsentschädigungen von 
privaten Firmen auch bei Aufsichtsratsmitgliedern aus dem öffentlichen Dienst 
eigentlich dem Aufsichtsratsmitglied selbst zustehen. Hierauf haben Sie in einem 
Interview auch bereits indirekt hingewiesen. 
 
Umso mehr ist Ihre Aussage, die Aufsichtsratsvergütung an den Kreis abzuführen, 
begrüßenswert. 
 
Unsere Kreistagsgruppe möchte vor diesem Hintergrund diese 
Aufsichtsratsvergütungen, die sich für Ihre kommenden Amtsjahre als Landrat 
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vermutlich auf über 1 Million € addieren werden, nicht als allgemeines 
Deckungsmittel im Kreishaushalt aufgehen lassen. Es wäre sicherlich auch in Ihrem 
Sinne, diese nicht unerhebliche Summe möglicherweise einer Zweckbindung für 
soziale Projekte zu widmen. Auch sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht 
sämtliche Vergütungen, die für Funktionsträger der Kreisverwaltung für externe 
Mitgliedschaften gezahlt werden, für die hier angesprochenen sozialen Zwecke 
zusammengefasst werden könnten. 
Diese sozialen Zwecke könnten konkrete, bereits laufende, Projekte sein.  
 
Es wäre sicherlich angemessen, wenn hierzu von Ihnen entsprechende 
Verwendungsvorschläge dem Kreistag unterbreitet würden. Auch könnte darüber 
nachgedacht werden, ob diese sonstigen sowie Aufsichtsratsvergütungen nicht 
alternativ auch in eine gemeinnützige, soziale Stiftung fließen könnten.  
 
Unsere Kreistagsgruppe würde beide Zielsetzungen begrüßen und unterstützen. 
 
Die Fraktionen des Kreistages, denen wir eine Kopie unseres Antrages zuleiten, 
bitten wir um entsprechende Unterstützung.“ 

 

Leider wurde unser damaliger Antrag von Ihnen nicht auf die Tagesordnung der 

Kreistagssitzung aufgenommen.  

 

In Ihrem Schreiben vom 10.6.2011  haben Sie dies wie folgt begründet: 
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In der in dieser Sache erfolgten und u.a. in der Ausgabe der Bonner Rundschau vom 21.5.2011 
zitierten Stellungnahme von Ihnen, der Kreisdirektorin sowie dem Leiter der Kommunalaufsicht heißt 
es: 
 

 
 
Die hier dargestellten Zweifel an der Abführungspflicht u.a. auch von 
Aufsichtsratsvergütungen hat das  Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 31.03.2011, 2 C 
12/09, entschieden. Danach müssen Bürgermeister und auch Landräte eine von privaten 
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Unternehmen gezahlte Vergütungen  für Beiratstätigkeiten gemäß § 58 LBG an den 
Dienstherrn abführen. 
 
Wenn auch diese an den Kreis abzuführenden Finanzmittel Einnahmen darstellen, die im 
Kreishaushalt gemäß Ihres Bescheides vom 10.6.2010 als allgemeine Deckungsmittel 
„untergehen“, so möchten wir doch im Hinblick auf die anstehende Verabschiedung des 
Doppelhaushalts 2011/2012 dem Kreistag folgenden Antrag zur Abstimmung stellen: 
 
Antrag  
 
In Höhe der dem Landrat für seine Aufsichtsratstätigkeit bei der RWE zustehenden 
Aufsichtsratsvergütung werden zwei Haushaltspostionen sowohl im Ergebnis- als auch im 
Finanzhaushalt  auf der Einnahmenseite mit einem Betrag in Höhe von jeweils 200.000 € 
aufgenommen. Auf den jeweiligen Ausgabeseiten werden zwei Haushaltspositionen in 
gleicher Höhe aufgenommen und mit einer Zweckbindung versehen. Gleichzeitig wird im 
Haushalt ein Deckungsvermerk ausgewiesen, nach dem Mehreinnahmen zu Mehrausgaben 
berechtigen. 
 
Begründung: 
 
Diese Mittel sollen für die Unterstützung der in den Kommunen des Kreises laufenden 
Maßnahmen „Warme Mahlzeit für Kinder“ verwendet und daher zweckgebunden werden. 
Diese notwendigen und damit förderungswürdigen Maßnahmen sind trotz eigener 
kommunaler Mittel zu einem erheblichen Teil auf Spenden angewiesen. Durch die 
Zweckbindung der RWE-Aufsichtsratsvergütung erfolgt eine sachgerechte Verwendung im 
sozialen Bereich. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen auch von Hermann-Josef Nöthen 

 
 
 
 
Maria-Luise Streng      


